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Sitzung vom 20. März 2013 / Geschäft Nr. 4 
 
 

Bericht und Antrag 
Sanierung Landgarbenstrasse, Teilstück Erlachplatz-Alpenstrasse; 
Kreditabrechnung 

 
 
1. Ausgangslage 
 
Kreditbeschlüsse 
Im Rahmen der Gesamtsanierung Landgarbenstrasse TS Erlachplatz – Alpenstrasse, hat 
der Grosse Gemeinderat am 23. Februar 2011 für die Strassen- und Gehwegsanierung ei-
nen Verpflichtungskredit von Fr. 295'000.00 (inklusive MWST) zu Lasten der Investitions-
rechnung, Konto 620.501.82, bewilligt. 
 
Im Rahmen der Gesamtsanierung Landgarbenstrasse TS Erlachplatz – Alpenstrasse, hat 
der Gemeinderat folgendes bewilligt: 
 

− an der Sitzung vom 24. Januar 2011 einen Verpflichtungskredit für den Gemeindeanteil 
an den Ersatz der Druckwasserleitung (Sekundärleitung) von Fr. 95'000.00 (inkl. MWST) 
zu Lasten der Investitionsrechnung Wasserversorgung, Konto 700.501.69 

 

− an der Sitzung vom 21. März 2011 einen Nachkredit für den Gemeindeanteil an den Er-
satz der Druckwasserleitung (Sekundärleitung) von Fr. 50'000.00 (inkl. MWST) zu Las-
ten der Investitionsrechnung Wasserversorgung, Konto 700.501.69 

 

− an der Sitzung vom 24. Oktober 2011 einen Nachkredit für die behindertengerechten 
Baumassnahmen der Bushaltestellen Landgarbenstrasse von Fr. 49'000.00 (inkl. 
MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 620.501.82 

 
 
2. Strassenbau; Abrechnung 
 
GGR Verpflichtungskredit vom 23. Februar 2011 Fr. 295'000.00 
GR Nachkredit vom 24. Oktober 2011 Fr. 49'000.00 
Total   Fr. 344'000.00 

 
 
Arbeitsgattung Kredit bzw. 

KV gerun-
det 
 
(inkl. MWST) 

Vergabe 
 
 
 
(inkl. MWST) 

Abrechnung 
 
 
 
(inkl. MWST) 

Differenz 
Abrech-
nung/Kredit 
bzw. KV 
(inkl. MWST) 

Tiefbauarbeiten 302'000.00 263'260.80 264'283.65 - 37'716.35 
Ingenieurarbeiten Phase 2 16'000.00 16'684.00 15'984.00 - 16.00 
Unvorhergesehenes 26'000.00 3'416.00 13'223.75 - 12'776.25 
Total inkl. MWST 344'000.00 283'360.80 293'491.40 - 50'508.60 
Total gemäss Konto   293'491.40 - 50'508.60 
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3. Strassenbau; Begründung der Mehr-/Minderkosten zwischen KV und Abrechnung 
 
Tiefbauarbeiten Minderkosten Fr. 37'716.35 

Durch den umfangreichen Werkleitungsbau wurden die Kosten für die Tragschicht vollum-
fänglich durch die Werke übernommen. Diese Kostenverteilung erfolgte nach der VSS-Norm 
VSS Normen SN 640 535c. Der Deckbelag und die Randabschlüsse wurden dem Projektbe-
reich Strassenbau angelastet, da es sich um eine Werterhaltung des Strassenkörpers han-
delt. 
 
Ingenieurarbeiten Phase 2 Minderkosten Fr. 16.00 

Die Minderkosten bewegen sich in einer für solche Projekte üblichen Grössenordnung und 
werden daher nicht weiter kommentiert. 
 
Unvorhergesehenes Minderkosten Fr. 12'776.25 

Der Projektbereich Strassenbau konnte mit einem geringen Anteil von unvorhergesehenen 
Leistungen realisiert werden. In diese Rubrik wurden die Kosten für die Ingenieurarbeiten der 
Phase 1a und 1b verbucht. Bei der Erstellung des Kostenvoranschlages wurde diese Positi-
on von ca. Fr. 3'416.00 nicht berücksichtigt. Korrekterweise hätte die KV-Summe auf 
Fr. 20'000.00 statt auf Fr. 16'000.00 lauten sollen. 
 
 
4. Wasserversorgung; Abrechnung 
 
Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit im Betrag von Fr. 144'016.15, mit einer Kre-
ditunterschreitung von Fr. 983.95, hat der Gemeinderat am 25. Februar 2013 in eigener 
Kompetenz zur Kenntnis genommen. 
 
 
5. Subventionen oder Beiträge Dritter 
 
Subventionsberechtigt sind alle Wasserleitungsprojekte, bei welchen neue Hydranten hinzu-
kommen, oder alte bestehende (älter als 25 Jahre) ersetzt werden. Das vorliegende Wasser-
leitungsprojekt erfüllt diesen Anspruch. Das Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern 
(AWA) konnte am 21. November 2011 somit einen Subventionsbeitrag von Fr. 9'000.00 für 
drei Hydranten entrichten. 
 
 
6. Rechtsgrundlagen 
 

− Gemeindeverordnung (BSG 170.111) Art. 109 
 

− Gemeindeverfassung (SSGZ 101.1) Art. 54 Abs. 2 lit. b 
 
 
7. Stellungnahme der Finanzkommission  
 
Die Finanzkommission hat die vorliegende Abrechnung geprüft und für richtig befunden. 
 
Es wird beantragt, die vorliegende Abrechnung über den Verpflichtungskredit zur Kenntnis 
zu nehmen. 
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8. Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, zu 
 
beschliessen: 
 
Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Strassen- und Gehwegsanierung, Teil-
stück Erlachplatz-Alpenstrasse, zu Lasten der Investitionsrechnung Strassenbau, Kon-
to 620.501.82 im Betrage von Fr. 293'491.40 (inkl. MWST), mit einer Kreditunterschreitung 
von Fr. 50'508.60 (inkl. MWST) wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zollikofen, 25. Februar 2013 
 
 
 
GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 
 
 
 
Daniel Bichsel Roland Gatschet 
Präsident Sekretär 

 
 


